
133 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

23. 12. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem' das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
geändert wird (19. Vertragsbedienstetenge

setz-Novelle) 

Der Nationalrat hat heschlossen: 

Artikel I 

Das Vertragshedienstetengesetz 1948, BGBL 
Nr. 86, in ,der Fassung der 'Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 174/1959, 282/1960, 16511961, 186/1962, 
117/1963, 173/1963, 31311963, 154/1964, 126/ 
1965, 191/1965, 110/1966, 18/1967, 237/1967, 
260/1968, 199/1969, 464/1969, 246/1970 und 
281/1971, wird geändert wie folgt: 

1. § 14 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Für eine W ochentagsarlbeitsstunde geibührt 
der 182ste Teil des Monatsentgeltes." 

2. § 20 A:hs. 1 bis 4 ha:t zu lauten: 

,,(1) Dem Monatsentgelt des voUheschäftigten 
Vertragshediensteten des Entlohnungsschemas II 
liegt eine 42stündige Wochendienstleistung zu
grunde. 

(2) Durch Arbeitsaus.f3!l1 an ,den im § 1 des 
Feiertagsruhegesetzes 1957, BGBl. Nr. 153, in 
der Fassun,g des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 2641 
1967, aufgezählten Tagen sowie an anderen 
Feiertagen, an denen die Artbeitsruhe angeordnet 
wir,d, tritt eine Minderung des Monatsentgeltes 
nicht ein. Dem Bediensteten, der an solchen 
Feiertagen auf Anordnung arbeitet, gebührt 
außerdem Mona·tsentgelt auch noch das auf die 
geleistete Arlbeit enttfallende Entgelt; ihiebei ist 

der Berechnung des Entgeltes für eanen vollen 
Anbeitstag ein Dreiundzwanzigstel des Monats
entgeltes zu~runde zu le,gen. 

(3) Dem Bedi'ensteten, der auf Anordnung an 
Sonntagen arheitet, g,ebührt für diese Arbeit ein 
besonderes Entgelt. Der Berechnung dieses Ent
geltes sind für einen vollen A,ribeitstag zwei 
Dreiundzwanzigstel des Monatsentgeltes zu
grunde zu legen. 

(4) über die tägliche Arbeitszeit hinaus auf 
Anordnung geleistete überstunden sind, soweit 
dadurch eine 42stündige Wochendienstleistung 
überschriuen wird, von der 43. Stunde an bei 
Wochentagsarbeiten mit dem Eineinhalhfachen, 
wenn sie jedoch' in die Nachtzeit (22 Uhr bis 
6 Uhr) fallen, mit dem Zweifachen, bei Feier
t~gsar'beit von der neunllen Stunde an mit dem 
Zweifachen und bei Sonntagsarbeit von . der 
neunten Stunde an mit dem' Dreifachen des auf 
eine Wochentagsatbeitsstunde entfallenden Teiles 
des Monatsen~eltes zu eri.t1ohnen; die Zeit des 
ArtbeitsausfaHes an gesetzlichen Feiertagen, 
Urlaubstagen odersonstitgen Tagen einer gerecht
fertigten Abwesenheit vom Dienst ist in die 
42stündige Wochendienstleistung einzurechnen. 
Wochentagsülberstunden können innerhaLb eines 
Monats durch Freizeit ausgeglichen werden." 

Artikel II 

(1) Die Bestimmungen des Art. I treten rück
wirkend mit 1. Jänner 1972 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung, in Angelegenheiten je
doch, die nur den Wirkun,gsbereicheines Bundes
ministers >betreffen, dieser Bundesminister be
traut. 
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2 133 der Beilagen 

Erläuterungen 

Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1972 wird 
die wöchentliche Al1beitszeit von !bisher 43 auf 
42 Stunden herabgesetzt. Diese Her3lbsetzung 
der Wochenarbeitszeit mach,t eine i\nderung 
des für eine Wochentagsarbeitsstunde gebühren
den Teiles des Monatsentgeltes von einem 1/186 
auf 1/182 erforderlich (§ 14 Abs. 4). Aus dem 
gleichen Grund soll eine i\nderung der dem 
Monacsentgelt des voUbeschäftigten Vertrags
bediensteten des Entlohnungsschemas II zu
grunde liegenden W cichendiensdeistung von bis
her 43 auf 42 Stunden eintreten (§ 20 Abs. 1). 

Durch die Neul'egelung des Albs. 2 soll der 
Berechnung des Entgeltes ,für einen vollen 
Arbeitstag von bisher einem Sechsundzwanzigstel 
künftig ein Dreiundzwanzigste! des Monatsent
geltes zugrunde gelegt werden. Beträgt die 
Arbeitsleistung an einem Feier:tag weniger a'1s 
acht Stunden, soll daher als Entschädigung für 
eine Arbeitsstunde der achte Teil von einem Drei
undzwanzigstel (bi~her Sechsundzwanzigstel) des 
Monatsentgeltes ausgezaJhlt werden. Hinsichtlich 
der Neuregelungdes A'bs. 3 wil1d auf ,die Erläu
terung zu Albs. 2 verwiesen; im Albs. 3 sollen 
jedoch an die Stelle von bisher zwei Sechsund
zwanzigstel künftig zwei Dreiundzwanzigstel 
treten. 

Das Bundesges'etz vom 16. Juni 1971, BGBI. 
Nr. 238, mit' dem. das Arbeitszeitgesetz ahge
ändert wurde, hat in seinem § 10 die üb er
stundenentlohnung neu geregelt. Der § 10 
Abs. 1 leg. cit. si,eht vor, daß für überstunden 
ein Zusch,lag von 50 v. H. gebührt. Eine Unter
scheidung der ersten v,ier überstunden (die bis
her mit ,einem Zuschlag von 25 v. H. aibgegolten 

wurden) und ,der nächsfoLgenden überstunden 
(für die ein Zuschlag von 50 v. H. gebührte) 
soll auch lim VBG 1948 nicht mehr getroffen 
werden. Da nunmehr inder Privatwirtschaft 
bereits ab der ersten überstunde ein Zuschlag 
von 50 v. H. gesetzlich vogesehen ist und das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 analolg dieser 
Rechtslage gestaltet werden soll, ist auch der 
Grund für die bisher im § 20 Abs. 4 vorge
sehene Verordnungsermächtigung weggefallen. 

Der Entwud trägt diesen überlegungen Rech
nung und sieht daher Bestimmungen über eine 
Verordnung der Bundesregierung nicht mehr 
vor. 

Durch di'e Neufassung des § 20 Albs. 4 wird 
der Verordnung der Bundesregierung vorn 
11. Juli 1961, BGBL Nr. 181, ,in der Fassung 
der Verol'dnung der Bundesregierung vorn 
20. Jänner 1970, BGBL Nr. 35, inhaltlich dero
giert. 

Die bestehende Bewertung der Arbeitszeit 
bestimmter qualifizierter Dienste wird durch die 
Neufassung des § 20 Aibs. 4 nicht beruhrt. 

Da zu ,erwarten illt, daß die Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit um eine Stunde zum Großteil 
durch Rationalisierungsmaßnaihmen aufgefangen 
wird, ist mit einern erhöhten Anfall von über
stunden nicht zu rechnen. Da sich ferner, die 
oErhöhung des 'überstundensatzes nur auf die 
ersten überstunden bezieht, und für die wei
teren überstunden schon Ibisher ein Zuschlag 
von 50 v. H. gewährt wurde, kann angenommen 
werden, daß dem Bund durch ,die Novelle keine 
wesentlichen Mehrkosten erwachsen. 
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